
1804 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 1. März 1978 betreffend 

ein Abkommen zur Änderung des Abkommens vom 14. September 1955 

zwischen der Republik österreich und der Bundesrepublik Deutsch

land über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, 

Straßen- und Schiffsverkehr 

Art. 4 Abs. 1 des Abkommens vom 14. September 1955 zwischen 

der Republik österreich und der Bundesrepublik Deutschland über 

Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und 

Schiffsverkehr,', BGBI.Nr. 240/1957, sieht vor, daß die Abfertigung 

des Ausgangsstaates jeweils vor jener des Eingangsstaates stattzu

finden hat. Diese starre Reihenfolge der Grenzabfertigungshand

lungen trägt dem Bedürfnis einer möglichst zweckmäßigen Gestaltung 

der Grenzabfertigung nicht völlig Rechnung, weshalb das vorliegende 

Änderungs abkommen in Ausnahmefällen eine Umkehrung der Grenzab

fertigungshandlungen gestattet. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von Gesetzen im 

Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Staatsvertrages 

nicht erforderlich. 

Der Wirtschafts ausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 7. März 1978 in Verhandlung genommen und ein

stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 

zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirtschaftsausschuß 

_somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 1. März 1978 be

treffend ein Abkommen zur Änderung des Abkommens vom 14. September 

1955 zwischen der Republik österreich und der Bundesrepublik Deutsch

land über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, 

Straßen- und Sqhiffsverkehr, wird kein Einspruch erhoben. 

H Ö t zen d.o r f e r 

Berichterstatter 

Wien, 1978 03 07 

Dr. H e ger 

Obmann 
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